
Satzung der Stadt Waltrop über 
die Festsetzung der Gebührensätze für den umzulegenden Gewässerunterhaltungsaufwand 

(Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) 
vom 13.12.2024 

zur Satzung der Stadt Waltrop über die Umlage des Aufwandes zur Gewässerunterhaltung 
vom 31.03.2017 

Aufgrund  

- des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) 

-  der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409), in der jeweils geltenden Fassung,  

- der §§ 61, 62, 63 u. 64 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz/LWG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in der jeweils geltenden 
Fassung,  

- und der §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
13.12.2011 (GV NRW S. 687), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409,  

hat der Rat der Stadt Waltrop am 12.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Gebührenhöhe 

Die jährlichen Gebührensätze betragen je 1 m²: 

a) für versiegelte Flächen 0,0304 € 

b) für unversiegelte Flächen 0,0005 € 

§ 2 
Fälligkeit 

(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid 
kann mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein.  

(2) Die Gebühren sind zu je 1/4 des Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November zu entrichten. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bescheides sind die Gebühren über 
das Jahr hinaus an den gleichen Fälligkeitsterminen unter Zugrundelegung des zuletzt 
festgesetzten Jahresbetrages zu zahlen. Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu entrichten.  

(3) Auf Antrag können die Gebühren abweichend von Abs. 2 Satz 1 zum 1. Juli in einem Jahresbetrag 
entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. September des vorangegangenen 
Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis 
eine Änderung beantragt wird. Für den Änderungsantrag gilt Satz 2 entsprechend.  

§ 3 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gilt die Abgabenordnung in Verbindung mit § 12 KAG. 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 



Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung der Stadt Waltrop über die Festsetzung der Gebührensätze für den 
umzulegenden Gewässerunterhaltungsaufwand vom 13.12.2024 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 

Es wird bestätigt, dass die vorstehende Satzung ordnungsgemäß in der in der Präambel dieser Satzung 
genannten Sitzung des Rates der Stadt Waltrop zustande gekommen ist, und dass deren Wortlaut mit 
dem Satzungstext übereinstimmt, der Grundlage des in dieser Sitzung gefassten Ratsbeschlusses war. 
Des Weiteren wird bestätigt, dass die Vorgaben der BekanntmVO NRW, insbesondere die des § 2 Abs. 
1 u. 2 BekanntmVO NRW eingehalten wurden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin der Stadt Waltrop hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber Stadt Waltrop vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Waltrop, den 13.12.2024 

 

(Marcel Mittelbach) 
Bürgermeister 


